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Antrag

Prüfantrag

Anfrage

Magistrat/Fraktion wünscht
Beratung zuerst in der
Stadtverordnetenversammlung

Drucksache

Antragsteller wünscht Beratung zuerst im
Ausschuss:

HFA BVU JKS MAG

Eingang Ausgang

Anhörung Ausländerbeirat

Von Stadtverordnetenvorsteher(in)/Büro Stadtverordnetenversammlung auszufüllen.

Betreff:

Gebührenbefreiung für die Aufstellung von Plakatständer

Text und Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird beauftragt, die Vereine und Gruppen, die für ehrenamtlich organisierte und
kostenlose Veranstaltungen in Schwalbach werben, von der Gebühr der Nutzungserlaubnis zu
befreien.

Begründung:
Nach § 16 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) erhalten Vereine, Gruppen und
Arbeitskreise der Kulturkreis GmbH die Erlaubnis zur Aufstellung von Plakatständern im
gesamten Stadtgebiet, um für Veranstaltungen zu werben.

Diese Nutzungserlaubnis erfolgt unter Auflagen und Bedingungen und wird mit einer Gebühr von
10,20 € je Woche belegt.

Für Veranstaltungen, die ehrenamtlich organisiert und den Bürgerinnen und Bürgern bei freiem
Eintritt angeboten werden, sollten die Vereine, Gruppen und Arbeitskreise von der Gebühr befreit
werden.

Enrico Straka
(Fraktionsvorsitzender)


